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"Sondergebiet Einzelhandel"

 Übersichtsplan 

Textliche Festsetzungen 
1. Bauliche Nutzung 

Im Sondergebiet ist nur ein Einzelhandelsbetrieb mit der Hauptverkaufsrichtung Nahrungsmittel, 
Getränke und Tabakwaren mit einer maximalen Verkaufsfläche von insgesamt 700 m² zulässig. 

2. Abweichende Bauweise 

In der abweichenden Bauweise sind Gebäude zulässig wie in der offenen Bauweise, jedoch ohne 
Längenbeschränkung. 

3. Ausnutzungsziffer  - Grundflächenzahl 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 

a) Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 

b) Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 

nicht mitzurechnen (BauNVO § 19 Abs. 4). 

 
 

Gestalterische Festsetzungen 
 

1. Traufwandhöhe 

Die Traufwandhöhe darf das Maß von 1,50 m an keiner Stelle unterschreiten und das Maß von 7,00 
m an keiner Stelle überschreiten. Als Taufwandhöhe gilt das Maß zwischen Oberkante Erschlie-
ßungsstraßenmitte (nächstliegender Punkt zum Gebäude) und den äußeren Schnittlinien von Au-
ßenwand und Dachhaut. 

2. Gebäudehöhen 

Gebäude/bauliche Anlagen dürfen in ihrer Höhe das Maß von 10,00 m nicht überschreiten. Das 
Maß gilt ab Oberkante Erschließungsstraßenmitte (nächstgelegener Punkt zum Gebäude). 

3. Dachform 

Geneigte Dachflächen müssen eine Neigung von mindestens 15° und dürfen höchstens 53° aufwei-
sen und sind als symmetrische geneigte Satteldächer auszubilden.  

4. Dacheindeckung 

Für die Dacheindeckungen von geneigten Dachflächen über 15° sind ausschließlich Materialien in 
roter bis rotbrauner Farbe entsprechend den RAL-Farbtönen Nr. 2001 (rotorange), 2002 (blutoran-
ge), 3000 (feuerrot), 3002 (karminrot), 3003 (rubinrot), 3011 (braunrot), 3013 (tomatenrot), 3016 
(korallenrot), 8004 (kupferbraun), und 8012 (rotbraun) mit gewellter Oberfläche zulässig. 

5. Außenwände 

Die Außenwände der Gebäude sind mit nach außen sichtbaren Vormauerziegeln (DIN 105) zu ver-
blenden. Es dürfen nur unglasierte Ziegel entsprechend den rot bis rotbraunen RAL-Farben Nr. 
2001 (rotorange), 2002 (blutorange), 3000 (feuerrot), 3002 (karminrot), 3013 (tomatenrot), 3016 
(korallenrot), 8004 (kupferbraun), und 8012 (rotbraun) verwendet werden. 

Mauervorsprünge oder Säulen für die Dachkonstruktion dürfen auch in „Sichtbeton“ hergestellt 
werden. 

Für die Giebeldreiecke dürfen auch Materialien aus Kupfer oder verzinktem Stahlblech, ohne der 
für die Außenwände vorgegebenen Farbvorgabe, verwendet werden. 

 

 

Hinweise 
1. Bodenfunde 

Der Bebauungsplan umfaßt einen Bereich, in dem archäologische Funde zu erwarten sind.           
Bau- und Erdarbeiten bedürfen daher einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. 

2. Klassifizierte Straßen 

Klassifizierte Straßen (K 207) sind bei Veränderungen (baulicher oder sonstiger Art der anliegen-
den Grundstücke) zu beachten. Die Straßenbauverwaltung ist ggfls. gemäß NStrG zu beteiligen. 

3. Altablagerungen/Altstandorte 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte 
zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
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